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Dienstag dm 24. December 1867.

Osnutek igre.
Po iiajvisem povelju Njegpvega cos. kralj. apoatfolskcga

VolicaiiHiva
razpiüuje c. kr. ravnuvslvo lotmj.skih dohodkov

veliko dnarno Lotterijo,
Itiiltor «>uaj*to (irrzavno loterljo za ohenokorlMtne In «loforo-

delne iiftinene.

Ve« Čisti doliodek iz te loterije namenjen je Dunajski böl-
nici z imenom

,,«u«Iolfo¥iwče.4i

Ta bogato založena dnariia lotorifa ima 759 dobivk,
izmed kterih jo postavljena 1. velika dobivka na 8O.OOO gold.

2. , , . -4O.OOO „
a „ , „ io«ooo „

in ki s temi tremi vred vse skup iznašajo

100 000 goliliiiiirjev (forintov) avstrijske veljave.
Vzdigovanje. bode m terdno in noproklicno 11). marca (sušca) 1868.

liOx velja » ^Iil. 541 kr. avutrljgke veljuve.

S p i e l - P r o g r a m m.
Zufolge Allerhöchsten NefehleS Teiner k. k. Apostolischen Majestät

eröffnet die l. t. LottolOefälls-Directioil eine

große Geld-Lotterie
als die

e i l s t e Staats-Lotterie sur gemeinnützige uud Wohlthatigkeits»
Zwecke, deren ganzer Neinertrag

der Krankenanstalt „Nudolfs-SÜftUNg in W t t N " gewidmet ist.
Dltse reich ausgestattete G e l d l o t t e r i e enthält 7i lU Treffer,

wovon der 1. Haupttreffer 8Q.QQO fl.
„ 2. „ Vo.ttttO „ ,
„ 3. „ Ktt.<Ztt<D „

und eittschließlich dieser dic Gesammt-Gewinnslsumme

300.0U0 Gulden österr. 2Lähr. beträgt.
Die Ziehung erfolgt bestimmt uud uuwidenuflich a m 1 l ) . M ä r z 1 ^ 6 6 .

Das Los kostet H fl. H<p kr. vsterr. Wahrung.

(419—1) , Nr. 8358.

Kundmachung.
Es kmumeu drei Plätze der Franz Metelko-

schen Studenteustiftuna, im dermaligen Jahres-
ertrage von je 7? f l . 70 kr. zur Ausschreibung.

Auf diese Stiftungsplätzc haben gut gesittete
und fleißig studirende, vom Lande gebürtige Knaben
oder Jünglinge aus der Verwandtschaft des Stif-
ters, oder bei Abgang solcher Verwandten andere
dafür Geeignete aus der Pfarre S t . Kantian bei
Outcnwerth, oder nöthigenfalls aus einem dieser
Pfarre naher liegenden Orte Gebürtige, welche die
z w e i t e N o r m a l c l a s s e zurückgelegt haben, An-
spruch.

Bewerber um diese Stiftungsplätze haben ihre
mit dem Taufscheine, dem Impfungs und Dürf-
tigkeitszeugnisse, ferner mit den Schulzeugnissen,
und für den ^ a l l , daß sie die Stiftung aus dem
Titel der Verwandtschaft beanspruchen, mit dem
legalen Stammbaume belegten Gesuche an das zur
Verleihung berechtigte k. k. Landes - Präsidium zu
richteu und bei dem Laibacher Gymnasial-Lehrkorper,
dem das Präscntationsrccht zusteht,

b i s 1 5. I ä n n e r 1 8 6 8

zu überreichen.

Laibach, am 17. December 1867.

( 4 1 8 — 1 ) Nr. 17335.

Kundmachung.
I n der Absicht, unserer Bevölkerung den Bor-

theil möglichst billiger Fleischpreise zuzuwenden, ist
vom Stadtmagistrate beschlossen worden, zu Opiina
einen wöchentlichen Schlachtviehmarkt ins Leben zu
rufen.

Es wird daher bekannt gemacht, daß die mit
dem Monate Jänner 1868 beginnenden Schlacht-
viehmärkte allwöchentlich am Donnerstage zu Op-
öina stattfinden werden, wobei jedoch bemerkt wird,
daß der Markt, wenn derselbe auf einen Feiertag
fallen sollte, am darauffolgenden Werk-Tage ab-
gehalten werden wird.

Bezüglich der Vieheinfuhr wird bemerkt, daß
zur Erleichterung derselben die gesetzlich beim Ein-
tritte in das Triester Gebiet zu erlegende Tran-
sitogebühr nicht zu entrichten ist.

Zur Controle wird jedoch bei der Grenzstation
beim Eintritte in jenes Gebiet für jedes Rind Ein
Gulden österr. Währ. lediglich aus dem Grunde zu
deponiren sein, damit sich die Viehtreiber behufs
Declaration bei der Grenzstation melden und ihnen
die Controlsbollete ausgefolgt w i r d , gegen deren
Vorweisnng denselben nach Vollendung des Mark-
tes der Betrag zurückerstattet werden kann.

Trieft, am 28. November 1867.
V o m Stadtmagi j t rate.

( 4 2 0 — 1 ) Nr. 1 2 4 9 1 .

Mndmachnug.
M i t Bezug auf den H 27 des Herrescrgän

zungsgesetzes vom 29. September 1858 wird hiemit
kund gemacht:

I. Daß die angefertigten Verzeichnisse der ein
heimischen Militärpflichtigen für die bevorstehende
Heeresergäuzung pro 1868 bis zum 20. Jänner
1868 im magistratlichcu Amtslocale (Expedite) zu
Jedermanns Einsicht aufliegen und daß es den
Betreffenden zustehe:

1. eine Auslassung oder unrichtige Eintragung
anzuzeigen;

2. gegen die geschehene Bezeichnung eines zur
Stellung „offenkundig untauglich" oder „von
Amtswegen" befreit, Einsprache zu erheben;

3. Neclamationen wegen verweigerter Mi l i tär
befreiung, dann auf den H 13 des Heeres
ergänzungsgesetzes gestützten Gesuche um M i -
litärbcfreiung binnen obiger Frist so gewiß
einzubringen, als sonst kein Bedacht mehr
darauf genommen werden könnte.
II. Alle derzeit in Laibach wohnenden, nicht

Hieher zuständigen Inländer, welche in den Jahren
1847, 1846 und 1845 geboren sind, werden auf'
gefordert, sich bei Vermeidung der gesetzlichen Folgen
am 13. und 14. Jänner 1868 unter Vorweisung
ihrer Legitimations-Documcnte hicramts zu melden-

Stadtmagistrat Laibach am 20. December 1867.


